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Allgemeiner Teil zur Police (AT) 
 
 

1  Vertragsgrundlagen 

 
Dieser Allgemeine Bedingungsteil gilt für alle, rechtlich selbstständigen, Verträge der 
Versicherungspolice, sofern in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes. 
 
 

2 Beginn des Versicherungsschutzes, Vertragsdauer  

 
2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 3. zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt.  
 

2.2 Dauer und Ende des Vertrags 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Die Kündigung hat in Textform (z. B. durch 
Brief, E-Mail oder Telefax) zu erfolgen. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. Die 
Kündigung ist formlos möglich. Die Beweislast für den Zugang der Kündigung des 
Versicherungsnehmers bei der KRAVAG liegt beim Versicherungsnehmer. 
 
 

3 Beitrag 

 
3.1 Beitrag und Versicherungsteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 
 

3.2 Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts, sofort 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder 
einmalige Beitrag sofort nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags. 
 

3.3 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
 

3.4 Rücktritt  
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann die 
KRAVAG vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Die KRAVAG kann nicht 
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zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 
 

3.5 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung des Folgebeitrags 
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 

 Beitragszeitraums fällig.  
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 
 

3.6 Verzug 
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 

 Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.  
Die KRAVAG wird ihn in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) zur Zahlung auffordern und 

 eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.  
Die KRAVAG ist berechtigt, Ersatz des ihr durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
 

3.7 Kein Versicherungsschutz  
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

 besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
 Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.6 Satz 2 darauf hingewiesen wurde. 

 
3.8 Kündigung  

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann 
 die KRAVAG den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn sie den Versicherungsnehmer 
 mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.6 Satz 2 darauf hingewiesen hat.  

Hat die KRAVAG gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den  
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 

 der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 

3.9 Teilzahlungen und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der 
Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 
 

3.10 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 

 der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
 und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers von der KRAVAG nicht 
 eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
 in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) abgegebenen Zahlungsaufforderung der 
 KRAVAG erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer das SEPA-
Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist die KRAVAG berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er von der KRAVAG hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 
 
 

4 Änderung der Beitragsbemessungsgrundlagen 

 
Über die gesetzlichen und einzelvertraglichen Obliegenheiten hinaus hat der Versicherungsnehmer 
nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den 
zum Zweck der Beitragsbemessung gemachten Angaben eingetreten sind. Die Angaben sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. 
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5     Bucheinsichts- und -prüfungsrecht 

 
Die KRAVAG ist berechtigt, die Angaben zu Beitragsanmeldungen durch Einsichtnahme in die 
entsprechenden Geschäftsunterlagen des Versicherungsnehmers zu überprüfen. Sie ist verpflichtet, 
über die erlangten Kenntnisse Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren. 
 
 

6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine vertragliche Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 23 bis 28 und 82 VVG leistungsfrei zur Kündigung oder 
Beitragserhöhung berechtigt sein. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 
 
 

7 Mehrfachversicherung und Überversicherung 

 
7.1 Voraussetzungen 

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist und bei der Versicherung von Sachen zudem entweder die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert übersteigen oder aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die aufgrund jedes einzelnen Vertrages ohne Bestehen der 
anderen Versicherungen zu zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt.  
 

7.2 Aufhebung und Anpassung des Vertrages  
Wenn eine Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen.  
Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf den Betrag herabgesetzt wird, der durch 
die früher geschlossene Versicherung nicht gedeckt ist; in diesem Fall ist der Beitrag entsprechend 
zu mindern.  
 

7.3 Ausübung der Rechte  
Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
hat. Die Aufhebung oder Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 
der sie verlangt wird, der KRAVAG zugeht.  
 

7.4 Betrügerische Mehrfachversicherung  
Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht abgeschlossen, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. Die KRAVAG hat Anspruch auf den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem sie von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 

7.5 Überversicherung 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die 
Herabsetzung der Versicherungssumme und des Beitrags verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
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8 Wegfall des versicherten Interesses, Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

 
8.1  Der Versicherungsschutz für das versicherte Interesse endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weggefallen ist. Dies gilt für einzelne Verträge der Police sinngemäß. Endet das 
Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend 
aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so steht dem Versicherer der 
Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG zu. 

 
8.2 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat die KRAVAG, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 

nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht 
 
 

9 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

 
9.1 Alle für die KRAVAG bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform (z. B. durch Brief, E-

Mail oder Telefax) abzugeben, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist. Sie sollen an die 
Hauptverwaltung der KRAVAG oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.  
Anzeigen und Erklärungen gegenüber Versicherungsvertretern, Angestellten der KRAVAG, die mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss von Versicherungsverträgen betraut sind und gegenüber nicht 
gewerbsmäßig tätigen Vermittlern können auch formlos erfolgen. 
 

9.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der KRAVAG nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der KRAVAG bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 
 

9.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 9.2 entsprechende 
Anwendung. 
 
 

10 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 

 
Auf die in dieser Police abgeschlossenen Verträge findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ist der Hauptsitz des Versicherers maßgeblich, soweit 
gesetzlich kein ausschließlicher Gerichtsstand vorgeschrieben oder in den Besonderen Teilen etwas 
Abweichendes vereinbart ist. 
 
 

11 Verjährung 

 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der KRAVAG dem 
Anspruchsteller in Textform (z. B. durch Brief, E-Mail oder Telefax) zugeht. 
 
 

12 Anzeigepflicht zur Risikobelegenheit im Ausland 

 
Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverzüglich zu Anzeige verpflichtet, wenn der 
Schwerpunkt der gewerblichen, freiberuflichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, der Sitz der 
Gesellschaft, eine Niederlassung oder ein unselbständiger Betriebsteil aus Deutschland ins Ausland 
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verlagert wird. Dies gilt auch, wenn die versicherte Sache für länger als drei Monate in eine außerhalb 
Inlands gelegene Betriebsstätte verlagert wird.  
Bei einer Verlagerung für länger als drei Monate in ein Drittland (außerhalb des Gebiets der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)) 
wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem 
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegenüber dem 
Versicherer für die Steuerentrichtung der ausländischen Steuer im Drittland. 
 
 
13 Informationspflichtverlagerung, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten 

Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie 
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte 
Personen, Bezugsberechtigte, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc. 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 
R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden 

 
 

1  Wozu dient dieses Merkblatt? 

 
Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Diese verarbeiten wir nur, soweit wir dazu gesetzlich berechtigt oder verpflichtet sind. 
 
Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrelevanten Gesetze streng 
einzuhalten, sondern auch durch weitere Maßnahmen den Datenschutz zu fördern. Erläuterungen 
dazu finden Sie in den Verhaltensregeln im Internet: www.code-of-conduct.ruv.de 
 
Dort finden Sie auch die Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe, die diesen Verhaltensregeln 
zum 01.01.2014 beigetreten sind. Auf Wunsch schicken wir Ihnen die Verhaltensregeln gerne per 
Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 

 
 

2  Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 

 
Wenn Sie datenschutzrechtliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der R+V Versicherungsgruppe: 
Dr. Roland Weiß 
Raiffeisenplatz 1  
65189 Wiesbaden 
E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 
Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag haben, nutzen Sie bitte die allgemeinen 
Kontaktkanäle. Informationen darüber finden Sie im Internet: www.ruv.de 

 
 

3  Wie und wann verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten? 

 
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten, um das zu versichernde Risiko vor einem 
Vertragsabschluss einschätzen zu können und das Vertragsverhältnis durchzuführen, z. B. im 
Schaden- oder Leistungsfall. 
 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre Daten im rechtlich zulässigen Rahmen zum Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung können Sie jederzeit 
formlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie z. B. per 
E-Mail an ruv@ruv.de schicken. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch 
zu Zwecken, die nicht direkt mit Ihrem Vertrag zusammenhängen. 
 
Beispielsweise kann dies der Fall sein, um 
- zulässige regulatorische oder aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. So unterliegen wir 

mit unserer Haupttätigkeit einigen spezialgesetzlichen Vorschriften, in deren Rahmen Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden: z. B. Bekämpfung der Geldwäsche, gesetzliche 
Meldepflichten an staatliche Stellen, Solvency II etc. 

- Verfahren elektronischer Datenverarbeitung zu prüfen und zu optimieren 
- unternehmensintern und rechtlich zulässig unternehmensübergreifend verwendete Daten 

zusammenzustellen 
- Tarifkalkulationen zu erstellen und internes Controlling durchzuführen 
- rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
 
Grundsätzlich bitten wir Sie, uns nur Daten mitzuteilen, die für den jeweiligen Zweck (z. B. 
Vertragsbegründung, Leistungs- oder Schadenbearbeitung) notwendig oder gesetzlich 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
mailto:ruv@ruv.de
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vorgeschrieben sind (z. B. wegen Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz, Vorgaben aus dem 
Steuerrecht). Wenn wir Sie bitten, uns Daten freiwillig mitzuteilen, machen wir Sie darauf besonders 
aufmerksam. Falls es eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht zur Mitteilung der Daten gibt und Sie 
dies verweigern, kann daraus folgen, dass wir den Vertrag nicht schließen können oder nicht zur 
Leistung verpflichtet sind. 

 
 

4  Rechtsgrundlagen 

 
Häufig ist die Datenverarbeitung gesetzlich zulässig, weil sie für das Vertragsverhältnis erforderlich 
ist. Das gilt vor allem für das Prüfen der Antragsunterlagen, das Abwickeln des Vertrags und um 
Schäden und Leistungen zu bearbeiten. 
 
In bestimmten Fällen ist eine Datenverarbeitung nur zulässig, wenn Sie dazu ausdrücklich 
einwilligen. 
 
Beispiele: 
- Gesundheitsdaten, die wir in der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung verarbeiten. 
- In einigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten zu Werbezwecken nur, wenn Sie hierzu 

ausdrücklich eingewilligt haben. 
   Um diese Einwilligung bitten wir Sie gesondert. 
 

In anderen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten auf Grund einer allgemeinen Interessenabwägung, 
d. h. wir wägen unsere mit den jeweiligen Interessen des Betroffenen ab. Ein Beispiel: Wenn wir 
wegen einer Prozessoptimierung Daten an spezialisierte Dienstleister übermitteln und diese 
eigenverantwortlich arbeiten, schließen wir mit diesen Dienstleistern Verträge. Diese stellen sicher, 
dass die Dienstleister ein angemessenes Datenschutzniveau einhalten. 

 
 

5  Herkunft und Kategorien personenbezogener Daten 

 
Grundsätzlich erheben wir personenbezogene Daten direkt beim Betroffenen. 
 
In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass wir personenbezogene Daten von Dritten erhalten. 
 
Beispiele: 
- Bei Postrückläufern führen spezialisierte Dienstleister eine Adressrecherche durch, um 

aktuelle Adressdaten zu ermitteln. 
- Daten zu Mitversicherten bzw. versicherten Personen erhalten wir über unseren 

Versicherungsnehmer, falls wir die Daten nicht direkt bei diesen Personen erheben können. 
 Wir erheben z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum. Die erforderlichen Daten für 

den Leistungsfall erheben wir direkt beim Betroffenen. 
- Daten zu Bezugsberechtigten oder Begünstigten erhalten wir von unserem 

Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum, damit wir den 
Betroffenen im Leistungsfall kontaktieren können. 

- Bei der Kfz-Versicherung erhalten wir die Daten eines abweichenden Halters von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. den Namen, die Kontaktdaten, Daten zum Fahrzeug und das 
Geburtsdatum. 

- Daten zu Sicherungsgebern, Kreditgebern, Leasinggebern, Bürgschafts- bzw. 
Garantiegläubigern und Forderungsinhabern erhalten wir unter Umständen von unserem 
Versicherungsnehmer. Umgekehrt kann es sein, dass wir von jenen Daten zum 
Versicherungsnehmer erhalten, insbesondere Kontaktdaten und Angaben zum betroffenen 
Risiko. 

- Bei einer Warenkreditversicherung erhalten wir Daten zu Risikokunden von unserem 
Versicherungsnehmer, z. B. Kontaktdaten und weitere Angaben des Risikokunden. 

- Daten zu Zeugen erhalten wir von unserem Versicherungsnehmer oder beteiligten Dritten, z. 
B. Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. So erhalten wir den Namen, die Kontaktdaten 
und die jeweiligen Informationen zum Sachverhalt. 
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- Bei Bonitätsauskünften erhalten wir Bonitätsinformationen von spezialisierten Auskunfteien. 
Nähere Informationen dazu finden Sie unter dem Punkt 11. 

- Außerdem erhalten wir Daten zu Ihrer Person über Ihren zuständigen Vermittler, z. B. im 
Rahmen der Antragsaufnahme. 

 
 

6  An wen übermitteln wir Ihre Daten? 

 
Im Rahmen des Vertrags kann es zu einer Datenübermittlung an Dritte kommen: 
 

a) Rückversicherer 
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei einem hohen finanziellen Ausfallrisiko, einen Teil der durch 
den Vertrag übernommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, dem 
Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen. 
 
Die Datenübermittlung an Rückversicherer erfolgt im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung. Wenn es erforderlich ist, gesundheitsbezogene Informationen an 
Rückversicherer zu übermitteln, holen wir Ihre gesonderte Einwilligung ein. 
 
Informationen zur Datenverarbeitung bei den in Frage kommenden Rückversicherern finden Sie auf 
unseren Internetseiten: www.rueckversicherung.ruv.de 

 
b) Versicherungsvermittler 

Betreut Sie bei Ihren Versicherungsgeschäften ein Vermittler, teilen wir ihm allgemeine Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten mit, die er zum Beraten und Betreuen braucht. Wenn Sie nach 
Vertragsabschluss nicht mehr vom ursprünglichen Vermittler betreut werden wollen, können Sie Ihr 
Widerrufsrecht nutzen. Dieses besteht auch, wenn der Vermittler aus anderen Gründen wechselt, 
z. B. wenn er seine Tätigkeit einstellt. Wir können Ihnen dann einen neuen Vermittler anbieten, der 
Sie betreut. 
 
Daten an den Versicherungsvermittler übermitteln wir grundsätzlich im Rahmen einer allgemeinen 
Interessenabwägung oder auf gesetzlicher Grundlage. 
Wenn es erforderlich ist, dem Vermittler gesundheitsbezogene Informationen mitzuteilen, holen wir 
Ihre gesonderte Einwilligung ein. 

 
c) Datenübermittlung an andere Versicherer 

Sie sind verpflichtet, Fragen im Versicherungsantrag vollständig und wahrheitsgemäß zu 
beantworten. In bestimmten Fällen prüfen wir Ihre Angaben bei Ihrem Vorversicherer. Bei der 
Risikoprüfung kann es beispielsweise zum Überprüfen von Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere 
der Schadenfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, und zur 
Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten notwendig sein, 
Informationen mit einem Vorversicherer auszutauschen. Gleiches gilt, wenn wir Ihre Daten an einen 
Nachversicherer weitergeben. 
 
Auch beim Übertragen von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel 
oder von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein 
Datenaustausch zwischen Vorversicherer und nachfolgendem Versicherer notwendig sein. 
 
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem 
Forderungsübergang und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern 
ausgetauscht werden. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. Den Datenaustausch dokumentieren wir. 
 
Beim gemeinsamen Absichern von Risiken können bei der Risikoprüfung und Schadenbearbeitung 
Daten mit den beteiligten Versicherern ausgetauscht werden. 
 
Auch dann erfolgt die Datenübermittlung an andere Versicherer grundsätzlich im Rahmen einer 
allgemeinen Interessenabwägung und in einigen Fällen auf Grundlage einer Einwilligung, die wir 
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gesondert von Ihnen einholen. 
 
d) Zentrales Hinweis-und Informationsssystem (HIS) 

Wenn wir einen Antrag oder Schaden prüfen, kann es zur Risikobeurteilung, weiteren Aufklärung 
des Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch notwendig sein, Anfragen an 
andere Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und Leistungsfalleinschätzung das 
Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH. Eine detaillierte Beschreibung des 
HIS finden Sie im Internet unter www.informa-his.de. Nicht alle Unternehmen der R+V 
Versicherungsgruppe nehmen am HIS teil. 
 
Ergänzende Informationen über die Anfrage beim HIS finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: 
www.ruv.de/datenschutz 
 
Eine Meldung in das HIS und seine Nutzung erfolgen nur zu Zwecken, die mit dem System verfolgt 
werden dürfen, also nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen erfolgt die 
Datenübermittlung auf Grundlage einer allgemeinen Interessenabwägung. Falls wir Sie beim HIS 
melden, informieren wir Sie schriftlich darüber.  
 
Schaden 
An das HIS melden wir und andere Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken und Auffälligkeiten, 
die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. Die 
Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadensfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, 
z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden 
gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu 
bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadensfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder 
unreparierte Vorschäden hatte oder schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden 
wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen Totalschaden erlitten haben, gestohlen wurden oder 
wenn Schäden ohne Reparaturnachweis abgerechnet wurden. 
 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. 
Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, informieren wir Sie darüber. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags oder Regulierung eines Schadens 
richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse. Im 
Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben zum 
Sachverhalt von den Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben. Auch diese 
Ergebnisse speichern wir, wenn sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann 
auch sein, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und 
daher Auskunft über Ihren Schadensfall geben müssen. 
 
Rechtsschutz 
An das HIS melden wir und Versicherungsunternehmen erhöhte Risiken, z. B. Verträge mit 
ungewöhnlich häufig gemeldeten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, 
benachrichtigen wir Sie darüber. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Vertrags richten 
wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse. Erhalten wir einen Hinweis 
auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche Informationen 
zum konkreten Meldegrund benötigen. 
 
Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall Daten zwischen dem 
in das HIS meldenden und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der 
Datenaustausch wird dokumentiert. Die Betroffenen werden über den Austausch informiert, wenn er 
nicht zum Aufklären von Widersprüchlichkeiten erfolgt. 

 
e) Kfz-Zulassungsstelle 

Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung und bei allen sonstigen versicherungsrelevanten 
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel, Versichererwechsel) ist es 
gesetzlich erforderlich, personenbezogene Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies 
ist z. B. der Fall, wenn Sie eine von uns erteilte elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei 
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der Kfz-Zulassungsstelle vorlegen, um ein Kfz zuzulassen. 
 
f) Auftragnehmer und Dienstleister 

Im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und 
Dienstleister abrufen, zu denen dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen. 
 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an 
unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
Wenn wir an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ auslagern, 
sondern Dienstleister weitergehende Tätigkeiten eigenständig erbringen, liegt datenschutzrechtlich 
eine sogenannte Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele sind Sachverständige, 
Wirtschaftsprüfer oder medizinische Dienstleister. 
Wenn Sie geltend machen können, dass wegen Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges 
Interesse das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für 
die Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht.  
Ein Beispiel: Bei einem zurückliegenden Versicherungsfall hat ein Gericht rechtskräftig festgestellt, 
dass ein bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet hat. In einem erneuten 
Schadensfall können Sie der Beauftragung desselben Sachverständigen widersprechen, da 
begründete Einwände gegen diesen bestehen.  Dagegen reicht es nicht aus, wenn Sie ohne Angabe 
besonderer Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister generell oder einen bestimmten 
Dienstleister wünschen. Funktionsübertragungen finden Sie in der oben genannten Dienstleisterliste. 

 
g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe 

Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, z. B. der 
Beitragseinzug, die telefonische Kundenbetreuung oder die Datenverarbeitung. Daher werden 
Stammdaten wie Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge oder Ihr Geburtsdatum in einer 
zentralen Datensammlung geführt; d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit 
verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. So kann eingehende Post immer richtig 
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen schnell der zuständige Ansprechpartner genannt 
werden. 
Alle an die zentralisierte Datenverarbeitung angebundenen Unternehmen der R+V 
Versicherungsgruppe können diese Stammdaten einsehen. 
 
Die übrigen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den vertragsführenden 
Unternehmen der Gruppe abfragbar.  

 
Folgende Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe sind an die zentralisierte 
Datenverarbeitung angebunden: 
R+V Versicherung AG 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
R+V Direktversicherung AG 
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH* 
R+V Krankenversicherung AG  
R+V Lebensversicherung AG 
R+V Lebensversicherung a.G. 
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden 
R+V Pensionsfonds AG 
R+V Pensionskasse AG 
R+V Pensionsversicherung a.G. 
R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH* 
R+V Service Center GmbH* 
R+V Treuhand GmbH* 
RUV Agenturberatungs GmbH* 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft 
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp
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KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG 
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH* 
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)* 
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Dienstleistungs-GmbH* 
R+V Dienstleistungs-GmbH* 

Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH* 
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH* 
CHEMIE Pensionsfonds AG 
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH* 
UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH* 
 
* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und kann 
daher auf personenbezogene Daten zugreifen. 
 
Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen 
können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen 
Ausdruck dieser Liste per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren Datenschutzbeauftragten. 

 
h) Übergeordnete Finanzkonglomeratsunternehmen 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an die DZ BANK AG als übergeordnetes 
Finanzkonglomeratsunternehmen, wenn und soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Eine solche 
Verpflichtung kann sich aus den Regeln über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation 
ergeben, zum Beispiel an ein angemessenes und wirksames Risikomanagement auf Konzernebene. 
 

i)   Leasing- und Kreditgeber 
Wenn Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungen mit R+V abschließen, 
informieren wir den Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber, dass ein entsprechender 
Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und 
Schadensfällen als Drittberechtigter erfasst ist. 
Er erhält auch Informationen über Versicherungssummen und bestehende Selbstbeteiligungen, 
damit er sein finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.  

 
j)   Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben 

An Behörden, Zentralbanken und andere Stellen mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben übermitteln wir 
Ihre personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich oder vertraglich dazu berechtigt oder 
verpflichtet sind.  
Eine solche Datenübermittlung kann auf Anfrage einer Behörde erfolgen. Wir prüfen dann, ob die 
Behörde die Daten erhalten darf.  
 
In einigen Fällen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre Daten an Behörden zu übermitteln, z. B. 
- wegen steuerrechtlicher Vorschriften oder Verpflichtungen aus dem Kreditwesengesetz bei 

Meldungen an die Deutsche Bundesbank oder 
- bei einer gesetzlich erforderlichen Berufshaftpflichtversicherung an die rechtlich 

festgeschriebenen Meldestellen. 
 
   In allen anderen Fällen holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein. 
 
k)   Mitversicherte 

In Verträgen, bei denen es neben dem Versicherungsnehmer noch andere mitversicherte Personen 
gibt, kann es zur Vertragsdurchführung erforderlich sein, dass Daten der jeweils anderen Person 
übermittelt werden. Sofern Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 

 
 

7 Datenübermittlung in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR 

 
Wenn wir personenbezogene Daten innerhalb der EU/EWR übermitteln, beachten wir die strengen 
rechtlichen Vorgaben. 

http://www.ruv.de/de/datenschutz/code-of-conduct.jsp


Datenschutzmerkblatt                                                                            KRAVAG-LOGISTIC 
Stand 01.01.2020       Versicherungs-AG                                                                             
 
 

 KRAVAG-LOGISTIC – Ein Unternehmen 
                                                                                  Seite 14 von 18  der R+V Versicherungsgruppe 

Wenn es erforderlich ist, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an Dienstleister in 
Drittstaaten außerhalb der EU/EWR, z. B. im Rahmen von IT-Leistungen, oder an Sachverständige. 
Auswahl und vertragliche Vereinbarungen richten sich selbstverständlich nach den gesetzlichen 
Regelungen. 
Bei bestimmten Vertragstypen kann es vorkommen, dass wir Ihre Daten an Rückversicherer in 
Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln. 
Insbesondere in den Fällen, bei denen das versicherte Risiko oder der Versicherungsnehmer sich in 
einem Drittstaat befindet, kann es erforderlich sein, Daten in den Drittstaat zu übermitteln (z. B. 
Vermittler, andere Versicherer). 
Darüber hinaus bestehen in bestimmten Fällen gesetzliche Meldeverpflichtungen, wegen deren wir 
Ihre Daten an Behörden und ähnliche Stellen in Drittstaaten außerhalb der EU/EWR übermitteln 
müssen.  
Auch bei Rechtsstreitigkeiten mit Auslandsbezug kann eine solche Übermittlung notwendig sein (z. 
B. Rechtsanwälte).  
Wenn im Einzelfall Ihre Einwilligung notwendig ist, holen wir diese gesondert ein. 

 
 

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

 
Wenn es erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer 
Geschäftsbeziehung. Das kann auch die Anbahnung oder die Abwicklung eines Vertrags sein. 
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Diese 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem 
Geldwäschegesetz (GWG) oder der Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung 
(RechVersV). Dort vorgegebene Fristen zur Aufbewahrung und Dokumentation betragen zwei bis 30 
Jahre. 
 
Die Speicherdauer richtet sich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den 
§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) bis zu 30 Jahre betragen können; die regelmäßige 
Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 
Weitere Informationen zu unseren Löschfristen finden Sie im Internet unter www.ruv.de/static-
files/ruvde/downloads/datenschutz/loeschfristen.pdf 
Die Liste schicken wir Ihnen gerne auch per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 

 
 

9. Welche Rechte haben Sie? 

 
Ihre gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
und Datenübertragbarkeit können Sie bei unserem Datenschutzbeauftragten geltend machen. 
 
Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwägung, steht Ihnen ein 
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus Ihrer persönlichen Situation 
heraus Gründe gegen eine Datenverarbeitung sprechen. 

 
 

10. Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von Ihnen erhalten  

 
Erhalten wir von Ihnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, müssen Sie 
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte 
Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen, abweichende Beitragszahler, Kredit-, 
Leasinggeber etc. 

 
 

11. Wann holen wir Informationen zu Ihrer Bonität ein? 

 
R+V wird gegebenenfalls im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung 
Ihre dazu erforderlichen Daten (Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Adresse, Geburtsdatum) an die 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden übermitteln, um Informationen 
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zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-
statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten zu erhalten. 
Aufgrund des berechtigten Interesses holen wir eine Bonitätsauskunft bei Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung im Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle 
Ausfallrisiko ein (Direktanspruch des Geschädigten). Die Pflichtversicherung und die Eintrittspflicht 
ergeben sich aus dem 1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG) und aus 
Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
 
Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer 
Kreditversicherung oder einer Versicherung gegen finanzielle Verluste, wie z. B. einer 
Vertrauensschadenversicherung, und während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt R+V Ihre 
personenbezogenen Daten (Firma, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum) an beauftragte 
Auskunfteien. Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und 
Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten 
zu erhalten. Das berechtigte Interesse an einer Wirtschaftsauskunft besteht in diesen Fällen bei 
Abschluss und während der Durchführung dieser Verträge wegen des bestehenden finanziellen 
Ausfallrisikos der R+V Allgemeine Versicherung AG. 
 
Unsere Partner sind: 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg 
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen 
Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg 
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt 
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich 
 
Auch im Bereich der Technischen Versicherungen holen wir bei Großrisiken Bonitätsinformationen 
auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung von Adressdaten über die Creditreform 
Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden ein. 
 
Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, 
wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragte Auskunftei. 

 
 

12. Welche Rechte haben Sie bei einer automatisierten Einzelfallentscheidung? 

 
Als Versicherer sind wir befugt, in bestimmten Fallgruppen (z. B. bei einer Entscheidung zum 
Abschluss oder der Erfüllung eines Vertrags oder bei einer Entscheidung auf Grundlage 
verbindlicher Entgeltregelungen für Heilbehandlungen wie der GOÄ) Ihre personenbezogenen Daten 
(auch Ihre Gesundheitsdaten) einer sogenannten „automatisierten Einzelfallentscheidung“ zugrunde 
zu legen. Dies bedeutet, dass wir in bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen 
eines Algorithmus berücksichtigen, der auf einem anerkannten mathematisch-statistischen 
Verfahren beruht. 
 
Falls wir Ihrem Antrag auf Versicherungsleistung oder von Schadenersatz vollumfänglich oder 
teilweise nicht nachkommen sollten, haben Sie folgende Rechte: 

 
- Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person durch uns als Verantwortlichen, 
- Darlegung des eigenen Standpunkts und 
- Recht auf Anfechtung der Entscheidung. 
 
Über diese Rechte informieren wir Sie ausdrücklich, wenn wir Ihren Antrag ganz oder teilweise 
ablehnen müssen und keine Versicherungsleistung oder Schadenersatz gewähren können. 
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13. Beschwerderecht 

 
Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, siehe Artikel 
77 Datenschutzgrundverordnung. 



Sanktionsklausel                                                                                   KRAVAG-LOGISTIC 
Stand 01.10.2020                         Versicherungs-AG   
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Sanktionsklausel 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen.  

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten 
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  
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Mehrwertschutz-Klausel 
 
 

 Die KRAVAG gewährt dem Versicherungsnehmer eine Differenzdeckung (Mehrwertschutz) zu 
anderweitigen gleichartigen Versicherungsverträgen (nachfolgend Fremdversicherung) nach 
folgenden Bestimmungen: 

 
1. Die KRAVAG erbringt Versicherungsleistungen nach diesen Bedingungen, soweit eine 

Versicherungsleistung aus der Fremdversicherung ausgeschöpft, abgelehnt oder gekürzt wird 
(Differenzdeckung). Die erbrachten Leistungen des Fremdversicherers werden bei der Berechnung 
der Versicherungsleistung angerechnet. Der Versicherungsschutz aus der Fremdversicherung geht 
bis zu deren Ablauf dem Versicherungsschutz dieses Vertrags vor (subsidiäre Deckung). 

 
2. Ein Beitrag wird nur anteilig berechnet. 
 
3. Wenn für einen Versicherungsfall aus der Fremdversicherung dem Grunde nach 

Versicherungsschutz besteht, kann der Versicherungsnehmer einen Anspruch aus dieser  
Differenzdeckung gegenüber der KRAVAG frühestens nach Einreichung der schriftlichen  
Bestätigung über den Deckungsumfang des Fremdversicherers geltend machen. 

3.1  Verletzt der Versicherungsnehmer gegenüber dem Fremdversicherer eine Obliegenheit oder war 
er mit der Zahlung des Beitrags in Verzug und entfällt dadurch die Leistung aus der  
Fremdversicherung oder wird diese anteilig gekürzt, besteht insoweit kein Versicherungsschutz  
über die Differenzdeckung. 

 
3.2  Sind Selbstbeteiligungen/Selbstbehalte im Rahmen der Fremdversicherung vereinbart, sind diese

über die Differenzdeckung nicht erstattungsfähig. 
 
3.3  Für Versicherungsfälle, die bereits vor der Beantragung des vorliegenden Vertrags eingetreten 

sind, besteht kein Versicherungsschutz. 
 
4 Ein Versicherungsfall ist zuerst dem Fremdversicherer zu melden. Nach Ablehnung der Deckung,  

Kürzung der Versicherungsleistung oder nach Ausschöpfung der Versicherungssumme ist der  
KRAVAG der Versicherungsfall unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, unter Vorlage  
der entsprechenden Nachweise anzuzeigen. Sofern bei der Fremdversicherung eine Deckung dem 
Grunde nach besteht, kann die KRAVAG sofort angesprochen werden. 

 
5  Die nach den genannten Bestimmungen aus dem vorliegenden Vertrag zu erbringende Leistung ist 

begrenzt auf die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Entschädigungsgrenzen und  
Ersatzleistungen. Es gelten weiterhin die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen, 
Wartezeiten und Versicherungsbedingungen nach Maßgabe der oben genannten Bestimmungen. 

 
6  Eine nach Antragstellung bei der KRAVAG erfolgte Verringerung oder der Wegfall des  

Versicherungsschutzes aus der Fremdversicherung erhöht nicht die Leistung aus dieser 
Differenzdeckung. 

 
7  Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung  

spätestens zu dem bei Antragstellung bei der KRAVAG angezeigten Ablauf der  
Fremdversicherung, längstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin besteht Versicherungsschutz 
im Rahmen und Umfang dieses Vertrags. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 
der Fremdversicherung, frühestens ab Kenntnis durch die KRAVAG über die vorzeitige  
Vertragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im vollem Umfang fällig. 

 
 

(Die Klausel gilt nur für Verträge, zu denen Mehrwertschutz besonders vereinbart ist) 


